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Die neue Verwaltungsvorschrift (VwV 2020)
(zum hessischen Naturschutzerlass)
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08.10.2019 „Windgipfel“als Verbändetreffen Treffen des BWE LV und RV 
mit den beiden zuständigen grünen Ministern sowie 
BUND Hessen + NABU Hessen 

28.10.2019 Auftaktveranstaltung im HMWEVW

15.11.2019

22.11.2019.

04.12.2019

15.01.2020

15.04.2019 erster Textentwurf der VwV – Videokonferenz 

14.05.2020 Arbeitskreis externes Gutachten 2020 regionalplanerische 
Kulisse der Schwerpunkträume für Vögel und Fledermäuse 
wird räumlich präzisiert und ausgewählte Maßnahmenräume 

30.06.2020 Abschlussveranstaltung – Videokonferenz 
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Schwarzstorch 

• „der in Hessen nicht mehr als kollisionsempfindlich gilt“

• Nur Jungstörche werden als kollisionsempfindlich eingestuft, unter 1.000 m

• rotorfreie Zone von mindestens 80 m über Grund 

• Prüfbereich (RNA) für regelmäßig aufgesuchte Nahrungshabitate 6.000 bzw. 10.000m  
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Abschaltalgorithmus und bioakustisches Gondel-
oder Höhenmonitoring, bei Fledermäusen

Die VwV erreicht an einigen Stellen bei den Fledermäusen eine Regelungsdichte die dem 
Zweck nicht angemessen ist und die einem Beschäftigungsprogram für Gutachter gleicht. 
Andrerseits fehlen moderne Ansätze wie „Vergrämungssysteme für Fledermäuse“ die 
analog zu bildgebenden Systemen übernommen werden sollten. Es gibt keinen Grund 
derartige Systeme bei technischer Reife auszuschließen
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Weitere Erfassungsmethoden

Planungsrelevanz von Säugern: Es muss ergänzt werden, dass folgende Arten nicht mehr 
planungsrelevant sind: Haselmaus (Umgang analog Forstwirtschaft; fehlende wissenschaftliche 
Grundlage); Wildkatze; Luchs. Im letzten Entwurf fehlen jegliche Hinweise zum Umgang mit den 
Arten
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bundesverband WindEnergie e.V.
Landesverband Hessen
Walluferstraße 1
65185 Wiesbaden

he@bwe-regional.de
www.wind-energie.de 


